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Vorlagen-Nr.: 0582/2021 
 
Abteilung: Tiefbau Bearbeiter/in: Kitzmann, Manuel 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei Produkt: 54770 

Investitionskosten:  nein  ja Betrag: 33.432,00 € 

Drittmittel:  nein  ja Betrag:       

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag: siehe Seite 5 

Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja Fundstelle: E12 

Betroffene Nachhaltigkeitsziele: 

       
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 

Ausschuss für Stadtentwick-
lung, Bauen und Konversion 

23.02.2021 öffentlich empfehlende Beschlussfassung 

Verkehrsausschuss 23.02.2021 öffentlich empfehlende Beschlussfassung 

Stadtrat 11.03.2021 öffentlich endgültige Beschlussfassung 

 
Betreff:  ZRN-Sonderumlage S-Bahn Rhein-Neckar - Knoten Mannheim - Heidelberg 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion empfiehlt dem Stadtrat der 

ZRN-Sonderumlage S-Bahn Rhein-Neckar - Knoten Mannheim - Heidelberg zuzustimmen. 

 
 
Begründung: 
 
Der ländergrenzenüberschreitende Streckenabschnitt Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen-

Schifferstadt stellt die „Stammstrecke“ des Gesamtnetzes der S-Bahn Rhein-Neckar dar. Alle 

S-Bahn-Linien verkehren über diesen Streckenabschnitt, den darüber hinaus auch alle auf 

die drei Oberzentren Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg ausgerichteten RE-

Leistungen nutzen. Die Kapazität dieser „Stammstrecke“ hat dadurch unmittelbaren Einfluss 

auf die Qualität des SPNV-Angebotes in der gesamten Region und auf dessen Entwick-

lungsperspektiven.  

 

Die Prognosen zur zukünftigen Belastung durch den Fern- und Güterverkehr lassen erwar-

ten, dass die Belastung des rechtsrheinischen Bereiches zwischen Mannheim und Heidel-

berg weiter ansteigen wird. Eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit dieses Streckenabschnit-

tes ist daher dringend notwendig. Sie ist vor allem auch Voraussetzung für eine Qualitäts-

verbesserung der bestehenden S-Bahn-Linien sowie die Weiterentwicklung des S-Bahn- und 

RE-Angebotes insbesondere im Hinblick auf zusätzliche Direktverbindungen beispielsweise 

durch die Weiterführung der S-Bahn aus Mainz über Mannheim hinaus Richtung Heidelberg 

und die Einführung neuer RE-Angebote (z.B. Weiterführung des RE aus Saarbrücken-

Kaiserslautern über Mannheim hinaus bis Heidelberg, Weiterführung des RE von Karlsruhe 

über Heidelberg hinaus bis Mannheim). 

https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-9/
https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-11/
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Vor diesem Hintergrund hatten der Bund, das Land Baden-Württemberg und die DB Netz AG 

gemeinsam mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar 2009 das Projekt Kno-

ten Mannheim-Heidelberg auf den Weg gebracht. Hierzu gehören die folgenden Einzelmaß-

nahmen: 

1a Bau eines zusätzlichen Bahnsteigs im Hbf Mannheim zur Herstellung zweier zu-

sätzlicher Bahnsteigkanten (Bahnsteig F) 

1b Verschwenkung der Gleise im Hbf Mannheim einschließlich Anpassungsmaß-

nahmen am Ost- und Westkopf 

2 Kapazitätsausweitung zwischen Mannheim Hbf und Mannheim-Friedrichsfeld 

Süd (dreigleisiger Ausbau) 

3 Verbesserter Anschluss der Main-Neckar-Bahn (kreuzungsarme Anbindung in 

Mannheim-Friedrichsfeld)  

4 Getrennte Einführung der Main-Neckar-Bahn und der Strecke von Mannheim in 

den Hbf Heidelberg (viergleisiger Ausbau zwischen Heidelberg Hbf und Heidel-

berg-Wieblingen) 

Hinsichtlich der Umsetzung und Finanzierung wurden die Maßnahmen 1b, 2 und 3 dem 

Nahverkehr und damit dem Projekt S-Bahn Rhein-Neckar zugeordnet, wohingegen die Maß-

nahmen 1a und 4 in der Verantwortung der DB Netz AG bzw. des Bundes umgesetzt und 

über das Bundesschienenwegeausbaugesetz (BSchwAG) finanziert werden sollten. Ent-

sprechend der Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom Dezember 2009 sollten 

die Planungsleistungen für den „Nahverkehrsblock“ im Rahmen einer ZRN-Sonderumlage 

erfolgen. Eine Festlegung auf eine mögliche Gesamtfinanzierung erfolgte damals nicht. 

  

Die Maßnahme 1a ist inzwischen abgeschlossen. Für die übrigen Maßnahmen wurden be-

reits erste Planungen durchgeführt. Die im Rahmen der Vorplanung 2010-2014 ermittelten 

Kosten für die Maßnahmen des „Nahverkehrsblocks“ (Teilmaßnahmen 1b, 2 und 3) lagen 

deutlich über der ursprünglichen Kostenschätzung vor Projektbeginn. Daher sahen das Land 

Baden-Württemberg und der ZRN keine Möglichkeit, die Maßnahmen im GVFG-

Bundesprogramm und damit mit einer entsprechenden kommunalen Ko-Finanzierung zu 

realisieren, so dass das Projekt im Jahr 2019 auf Basis der Planungsergebnisse aus dem 

Jahr 2014 qualifiziert abgebrochen wurde. Zentrale Prämisse der Projektpartner war dabei, 

das Projekt bei Vorlage neuer und besserer Finanzierungskonditionen zeitnah wiederaufzu-

nehmen. 

 

Im Rahmen der Planungen des Bundesverkehrsministeriums im Bundesverkehrswegeplan 

unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Deutschlandtaktes sowie im Zusammenhang 

mit der inzwischen erfolgten Änderung des GVFG-Bundesprogramms haben sich im Jahr 

2020 verbesserte Konditionen in Hinsicht auf die Finanzierung sowie den Projektumfang er-

geben. Konkret haben sich folgende Änderungen ergeben: 

 

1. Veränderter Projektumfang 

Der Projektumfang für die dem Nahverkehr zugeordneten Teilprojekte wurde in Ab-

stimmung mit dem Bund von den drei eingangs genannten Projekten auf nur noch ein 

Teilprojekt verringert. Die Maßnahmen 1b und 3 sollen nun vollumfänglich über das 

BSchwAG finanziert werden. Damit verbleibt nur noch das Teilprojekt 2 (Kapazitäts-
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ausweitung zwischen Mannheim Hbf und Mannheim-Friedrichsfeld Süd [dreigleisiger 

Ausbau] einschließlich dem S-Bahn-gerechten Ausbau der Station Mannheim-

Seckenheim) in der Finanzierung durch das Bundes-GVFG und somit unter kommu-

naler Finanzierungsbeteiligung. Die DB Netz AG hat zwischenzeitlich eine Kosten-

prognose aufbauend auf aktuellen Baupreisen und unter Berücksichtigung einer no-

minellen Fortschreibung bis zur voraussichtlichen Inbetriebnahme aufgestellt. Es wird 

demnach von folgenden Kosten ausgegangen: 

 

Kostenart Summe € in Mio. 

Baukosten 142,7 

davon zuwendungsfähige Baukosten 128,4 

davon nicht zuwendungsfähige Baukosten 14,3 
Aufteilung erfolgt zunächst auf Basis eines pauschalen Ansatzes (90% zwf. /10% nicht zwf.) 

Planungskosten 54,9 

davon zuwendungsfähige Anteile 12,8 

davon nicht zuwendungsfähige Anteile 42,1 
Aufteilung erfolgt auf Basis der Fördervorgaben (zwf. sind 10% der zwf. Baukosten) 

Gesamtprojektkosten 197,6 

 
 
 
Anlagen: 
 

 Anlage ZRN-Sonderumlage 
 
 
 
Hinweis: 
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformations-
system (https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformations-
system (https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist. 

 
 
 
 
 

https://buergerinfo2.speyer.de/
https://ratsinfo2.speyer.de/
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